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Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift über die
Sitzung des Marktgemeinderates

TOP 2 öffentiich

Voilzug der Baugesetze;
6. Änderung des Flächennutzungsplanes für die „Wärmeversorgung
Herzogsägmühie"
- Billigung und Abwägung -

Der Marktgemeinderat hat am 07.03.2023 die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes für die
Errichtung einer Wärmeversorgung in Herzogsägmühle beschlossen. In der Sitzung vom
08.12.2023 haben Herr Kurz sowie Herr Hofer einen neuen Planentwurf mit geändertem
Geltungsbereich vorgestellt. Die ortsübliche Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses,
verbunden mit der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte
am 09.02.2024.

Mit Schreiben vom 13.02.2024 wurden die Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4
Abs.1 BauGB frühzeitig am Verfahren beteiligt.

Die Polizei Schongau, die Baynets GmbH, die Stadt Schongau, die Bergerechteverwaltung, das
Staatliche Bauamt, die Gemeinde Altenstadt, die Gemeinde Hohenpeißenberg, die Gemeinde
Hohenfurch, die Gemeinde Rottenbuch, das Eisenbahn-Bundesamt, der Kreisheimatpfleger, die
IHK, der Deutsche Wetterdienst, die Brandschutzdienststelle und die Schwaben netz GmbH
brachten weder Anregungen noch Bedenken hervor.

Von folgenden Behörden/Träaer öffentlicher Belange wurden Einwände bzw. fachliche

Informationen und Empfehlungen voroebracht:

1. Landratsamt Weilheim-Schonoau. Fachlicher Naturschutz

Naturschutzfachliche Stellungnahme zum Bebauungsplan
Es wird auf die naturschutzfachliche Stellungnahme vom 08.03.2024 zum Bebauungsplan
„Wärmeversorgung Herzogsägmühle" venviesen.

Bestehende Ausoleichsfläche im südlichen Teil des Änderunasbereichs
Im Umweltbericht bzw. in der Begründung zum Bebauungsplan, der im Parallelverfahren für das
Vorhaben aufgestellt werden soll, ist davon die Rede, dass die Streuobstwiese im südlichen Teil
des Änderungsbereichs eine bestehende Ausgleichs-ZErsatzfläche ist. Diese sollte dann im
Flächennutzungsplan nach Möglichkeit auch als solche gekennzeichnet werden (vgl. „Flächen
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft" gemäß
PlanZV). In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, welchem Vorhaben diese
Ausgleichs-ZErsatzfläche zugeordnet ist. Da die Fläche bislang nicht ins Ökoflächenkataster
(ÖFK) eingetragen wurde, fehlen uns leider diesbezügliche Informationen.

Sonderaebiet östlich des Birkländer Weos

Da im Rahmen des Verfahrens auch das Sondergebiet östlich des Birkländer Wegs bereits ein
Thema war (vgl. u.a. Umweltbericht, Artenschutzgutachten Dr. Kübler vom 07.06.2023 und




















